
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
65 - Bauamt 
 
 
Betrifft: Vereinbarung über die Erschließung des im Bebauungsplan 601/1 festgelegten 
              Erschließungsgebietes mit Trink- und Abwasser 
 
Beschlusstext: 
 
Der Hauptausschuss ermächtigt die Verwaltung zum Abschluss des Erschließungsver-
trages zwischen dem Zweckverband für Wasserversorgung und der Stadt Eberswalde 
als Erschließungsträger für die im Bebauungsplan 601/1 festgelegten Erschließungs-
gebiete. 
 
 
 
Eberswalde, den 23.09.2011 
 
 
 
 
 
   
Boginski Siegel  
Bürgermeister   
 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

                  H 139/30/11 

zu DB/Vorlage   BV/583/2011
 
Datum           22.09.2011 
                Hauptausschuss

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


